
 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 

Von-Schön-Straße 7 03050 Cottbus            Tel: +49 0355 4991-1035             Fax: +49 0331 27548-3308 Seeburger Chaussee 2 

14476 Potsdam 

OT Groß Glienicke 

 

 

  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 

Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 

 

Landesamt für Umwelt 

P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

    

 

 

  

   

 

Cottbus, 25. Oktober 2019  

Bebauungsplan GM 20-2 "Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße / Knoten 

B96" der Gemeinde Rangsdorf 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

- Anschreiben vom 20.09.2019 

 - Begründung mit Umweltbericht vom 31.08.2019 

 - Planzeichnung vom 31.08.2019 

- Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Rangsdorf, Amtsblatt Nr.33, 

01.09.2019 

- Leistungsfähigkeitsuntersuchung B 96/ Kienitzer Straße, Stadtraum- Ge-

sellschaft für Raumplanung, Städtebau und Verkehrstechnik mbH, 

15.08.2019 

- Machbarkeitsstudie „Fußgängerbrücke über B96“, ICB, 15.05.2019 

- Varianten Straßenplanung, ICB, 02.09.2019 

- Vitalitätskontrolle der Alleebäume in der Klein Kienitzer Straße, Gemein-

deverwaltung Rangsdorf, 07.08.2019 

- Verkehrsplanerischer Beitrag zu BP GM 20-1 „Theresenhof Spitzberg 

Süd“, FGS, 20.06.2016 

- Gesamte Verkehrstechnische Untersuchung BP GM 20-1 „Theresenhof 

Spitzberg Süd“, PST GmbH, 21.02.2017 

- Verkehrstechnische Untersuchung BP GM 20-1 „Theresenhof Spitzberg 

Süd“- Teilvorhaben Knotenpunkt I, PST GmbH, 31.08.2015 

- Verkehrstechnische Untersuchung BP GM 20-1 „Theresenhof Spitzberg 

Süd“- Teilvorhaben Knotenpunkt II und III, PST GmbH, 31.08.2015 
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Landesamt für Umwelt 

 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 

gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-

welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft.  

Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere Bearbeitung der Planungsun-

terlagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilun-

gen Immissionsschutz und Wasserwirtschaft übergeben. Die Belange zum Natur-

schutz obliegen der unteren Naturschutzbehörde.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dieses Dokument wurde am 25. Oktober 2019 durch  schlussgezeichnet und ist 

ohne Unterschrift gültig. 

Anlage  
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Begründung (S. 96) als „relevante Lärmquelle“ bezeichnet und auch „negative Auswirkungen zur 
westlich angrenzenden Wohnbebauung können auf Grund der Abstände nicht vollständig 
ausgeschlossen“ werden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind an der benachbarten Wohnbebauung 
und im Plangebiet Werte gem. Straßenlärmkartierung1 Werte im Bereich der anerkannten Schwelle der 
Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) Tag/ 60 dB(A) Nacht) nicht auszuschließen. 
 
Ein Vergleich der Straßennetzkartierung2 mit der Straßenverkehrsprognose3 ergibt, dass bis zum Jahr 
2025 mit einer Erhöhung des täglichen Verkehrs um mindesten ein Drittel (~20.000 Fahrzeuge/Tag) zu 
rechnen ist. Der Schwerlastanteil legt relevant zu. Es ist bereits belegt4, dass von den 
Gewerbegebieten maßgeblichen Verkehrsströme ausgehen. Es handelt sich daher nicht nur um 
Verkehrsimmissionen, sondern auch um Immissionen die dem Gewerbe zuzuordnen sind. Der 
Annahme im Umweltbericht (S. 87), dass die angrenzende Wohnbebauung nur durch Verkehrslärm 
beeinträchtigt ist kann daher nicht vollständig gefolgt werden. Der Gewerbelärm ist nicht zu 
vernachlässigen. 

Die Auswirkungen der Verkehrsimmissionen auf die geplante Nutzung als Arbeitsort und die 
bestehende gegenüberliegende Wohnnutzung sind zu beurteilen. Es liegt ein erhöhtes 
Abwägungserfordernis vor. Aufgrund der vorliegenden Gemengelage, dem Gebot der 
Konfliktbewältigung und des Verschlechterungsverbotes wird die Erstellung eines schalltechnischen 
Gutachtens empfohlen. Mit Hilfe des Gutachtens sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu 
erarbeiten, die die Anforderungen an gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse gewährleisten. Auch die 
Aussagen im Umweltbericht (S.87f.) können mit dem Gutachten belegt werden. Basierend auf dem 
Schallgutachten sind entsprechende textliche Festsetzungen zu formulieren und in die Begründung 
und Planzeichnung zu übernehmen.  

Rechts-Abbiege-Spur 
Der Verkehrsfluss aus dem Plangebiet und dem GE „Theresenhof/Spitzberg (Süd)“  soll mittels einer 
Rechts-Abbiege-Spur effizienter gesteuert werden. Der Bau einer neuen Fahrspur stellt eine 
wesentliche Änderung von Straßen im Sinne der 16. BImSchV dar. Der vierspurige Ausbau der B 96 
wurde planfestgestellt. Es ist jedoch nicht eindeutig erkennbar, ob die zusätzliche Abbiegespur bereits 
berücksichtigt wurde (S. 87, Begründung). Gem. verkehrsplanerischem Beitrag nimmt „nach der 
vollständigen Entwicklung aller Gewerbegebietsflächen der Verkehr auf der Klein Kienitzer Straße […] 
deutlich zu.“ 4 Es ist nach zuweisen (Gutachterlich, verbal argumentativ), dass mit Ertüchtigung der 
Planstraße keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu erwarten ist bzw. 
Anforderungen an wesentlich geänderten Straßen gem. § 41f. Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) i.V.m. der 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzverordnung) ausgelöst werden.  

Begründung und Umweltbericht 
Den Ausführungen im Umweltbericht zu den Auswirkungen der Planung wird teilweise gefolgt. Es wird 
u.a. die Aussage getroffen, dass mit der geplanten Abbiegespur eine Verbesserung der 
Immissionssituation an der angrenzenden Wohnbebauung erreicht werden kann. Diese Annahme ist 
im Gutachten zu belegen. Im weiteren Planverfahren sind in der Planbegründung/ Umweltbericht die 

                                                           
1 Straßenverkehrslärm Brandenburg, Hrsg.: Landesamt für Umwelt, Stand: 2012 
2 Straßen- Netzviewer- Verkehrsstärken 2015, Landesbetrieb Straßenwesen 
3 Straßenverkehrsprognose 2025 für das Land Brandenburg, Landesbetrieb Straßenwesen, Stand: 08.04.2011, Anlage 4-Wünsdorf 
4 Verkehrsplanerischer Beitrag zu B-Plan GM 20-2, Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr 
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Methodik der schalltechnischen Untersuchung sowie die Kriterien zur Bewertung der 
Untersuchungsergebnisse und der abgewogenen Schlussfolgerungen hinreichend und nachvollziehbar 
zu dokumentieren. Die ggf. notwendigen immissionsmindernden Maßnahmen sind im Bebauungsplan 
textlich und zeichnerisch festzusetzen. Im Umweltbericht sind die ermittelten immissionsrelevanten 
Auswirkungen der geplanten Gewerbefläche auf den Menschen und seine Gesundheit innerhalb 
(Arbeitsort) und außerhalb (Wohnort) hinreichend zu beschreiben. 

3. Fazit 
Ausgehend von Art und Umfang der geplanten Neuentwicklung von Gewerbeflächen und dem bereits 
in der näheren Umgebung existierenden Nutzungsbestand wird die vorgelegte Planung als realisierbar 
eingeschätzt. Allerdings sind Immissionskonflikte infolge der Vorhabensrealisierung nicht pauschal 
auszuschließen. Die Anwendung und Ergänzung weiterführender Untersuchungen ist nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand erforderlich um den Nachweis zu führen, dass den 
Planungsgrundsätzen (Trennungsgrundsatz, Verschlechterungsverbot, Gebot der Konfliktbewältigung, 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse) Rechnung getragen wurde. 
 
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der 
Genehmigung gebeten. 

 
 
Dieses Dokument wurde am  25. Oktober 2019 durch    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Allgemein verfügbare Daten- und Planungsgrundlagen des LfU für das Plangebiet 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmenprogramme werden im Land Brandenburg für oberirdische 
Gewässer Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) erstellt. Das Plangebiet liegt in dem GEK-Gebiet  
„Nottekanal (Gallunkanal bis Dahme)“ (Dahm_NotteK2). Dieses GEK liegt noch nicht vor.  
 
Der Zülowgraben ein organisch geprägter Bach. Der ökologische Zustand ist unbefriedigend. 
Hinsichtlich des Bewirtschaftungsziels ist derzeit für die Wasserkörper eine Fristverlängerung gemäß 
§ 29 (2) WHG vorgesehen. 
Wasserkörperspezifische Informationen können dem Kartendienst des Landes entnommen werden 
(siehe auch anliegender Steckbrief): 
(http://maps.brandenburg.de(WebOffice/synserver?project=WRRL CORE&client=Weiter). 
 
Anforderungen an die planerischen Festlegungen 

Bei den planerischen Festlegungen, die Auswirkungen auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
der genannten Wasserkörper haben können, sind das Verschlechterungsverbot und das 
Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG zu beachten. Aufgrund des Zielerreichungsgebotes dürfen die 
planerischen Festlegungen auch der Umsetzung künftiger Maßnahmen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele nicht entgegenstehen. 
Maßnahmen laut Maßnahmenprogramm sind u.a. 

• Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 
• Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW) 
• Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten 
• Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 
• Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und 

Niederschlagswasser 
Die geplante Ausweisung einer Grünfläche entlang des Zülowgrabens wird begrüßt. 
Straßenabwässer sollten nicht in den Zülowgraben eingeleitet werden.  
 

 
 
Dieses Dokument wurde am  22. Oktober 2019 durch    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Cottbus,  1.  Oktober 2019 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 

A Allgemeine Angaben 
 

Bebauungsplan GM 20-2 „Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße/ 
Knoten B 96 der Gemeinde Rangsdorf 
 

Schreiben der CESA Investment GmbH & Co KG vom 20. September 2019 
 

Anhörungsfrist: 25. Oktober 2019 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische 
Belange äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
(LBGR) auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regio-
nalen Kenntnisse zu o. g. Planung/Vorhaben wie folgt: 
 

B Stellungnahme 
 

Keine Betroffenheit durch die Planung.  
 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbe-
hörde in der Abwägung nicht überwunden werden können  

 

Keine. 
 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan  
berühren können, mit Angabe des Sachstands 

  

Keine. 
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Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus 
der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: 

 

Geologie: 
 
Auskünfte zur Geologie, insbesondere zu den Themen Boden, Hydrogeologie 
und Geothermie, können über den Webservice des LBGR abgefragt werden. 
 
Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Boh-
rungen oder geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mittei-
lungs- oder Auskunftspflicht hin (§§ 3, 4 und 5 Abs. 2 Satz 1 Lagerstättenge-
setz). 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag  
 
 

  
 







* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung 
Öffnungszeiten:   Bankverbindung: 
Montag und Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr Telefon:  03371 608-0 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr Telefax:  03371 608-9100 Gläubiger-ID: DE 87 LTF 000 002 134 52 
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr USt-IdNr.: DE162693698 BIC:   WELADED1PMB 

 IBAN: DE86 1605 0000 3633 0275 98 

 

 Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet. 
 Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen. 
 

Internet: http://www.teltow-flaeming.de 
 

Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Die Landrätin  

    

    
Kreisverwaltung Teltow-Fläming ▪ Am Nuthefließ 2 ▪ 14943 Luckenwalde 
 

 
 
Gemeinde Rangsdorf 
Bauamt 
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 
 

 Dezernat IV 
 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung / 

Kreisentwicklung 
 Dienstgebäude: Zinnaer Str. 34 
  

   
   
   
   
   

 Datum: 04. November 2019 
 Aktenz. : 80.3.1.0. 34009000064002 

    

 
Bebauungsplan (BP) GM 20-2 „Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße/Knoten B 96 der 
Gemeinde Rangsdorf 
 
Stellungnahme des Landkreises Teltow-Fläming im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB1) 
sowie zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
 
Öffentliche Unterrichtung (§ 4 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 HS 1 BauGB):             16.09. bis 18.10.2019 
Fristablauf für die Stellungnahme (§ 3 Abs. 1 i.V. mit § 4 Abs. 1 BauGB)    25.10.2019 
Terminverlängerung bis         05.11.2019 
 
Zur Erarbeitung der Stellungnahme lagen folgende Unterlagen vor: 
 

1. Schreiben der CESA Investment GmbH &Co. KG, Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 
Berlin vom 20.09.2019, eingegangen am 23.09.2019 

über https://www.rangsdorf.de/ 
2. Amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt vom 01.09.2019 

3. B-Plan-Vorentwurf, Stand: 08/2019 

4. B-Plan-Vorentwurf, Stand: 08/2019 - Korrektur (Ergänzung des Planzeichens für die 

Umgrenzung der Pflanzfläche) 

5. Begründung mit Umweltbericht, Stand: 08/2019 

6. Begründung mit Umweltbericht, Stand: 08/2019 - Korrektur (Ergänzung des Planzeichens 

für die Umgrenzung der Pflanzfläche in der Planzeichnung) 

7. Leistungsfähigkeitsuntersuchung B 96 / Kienitzer Straße bei Rangsdorf, Ergebnisbericht 

der Stadtraum GmbH vom 15.08.2019  

8. Machbarkeitsuntersuchung der ICB GmbH einer Fußgängerbrücke über die B 96, Stand: 

Mai 2019  

9. Vitalitätskontrolle der Gemeinde in der Klein Kienitzer Straße vom 07.08.2019 

10. Verkehrstechnische Untersuchung zur Erschließung der Gewerbegebietserweiterung 

„Theresenhof“ in Rangsdorf vom September 2015 (Knotenpunkt I) 

                                                
1
 BauGB – Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
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11. Verkehrstechnische Untersuchung zur Erschließung der Gewerbegebietserweiterung 

„Theresenhof“ in Rangsdorf vom August 2015 (Knotenpunkte II und III) 

12. Verkehrstechnische Untersuchung der PST GmbH vom 21.02.2017 

13. Verkehrsplanerischer Beitrag der FGS vom 20.06.2016 

14.  Informationspflichten bei der Erhebung von Daten bei der betroffenen Person im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO) 

in Papierform 
Nr. 4 und Nr. 6 bis Nr. 13,  

 
1. Einwendungen 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können  
 
a) Einwendung(en): s. Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Umweltamtes (hier: 

SG Naturschutz) 
 
b) Rechtsgrundlage(n): s. Stellungnahme SG Naturschutz 
 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der 
      Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): s. Stellungnahme SG Naturschutz 
 
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts  
 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: s. Stellungnahme SG Naturschutz 
 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:  s. Stellungnahme SG 

Naturschutz 
 
 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen  
 
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 

Auswirkungen:  s. Stellungnahme SG Naturschutz 
 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:  
 
 
4. Weiter gehende Hinweise 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens: 
 
keine 
 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage: 
 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergehen vom SG Kreisentwicklung des 
Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung keine gesonderten Hinweise. Im Hinblick auf 
den Inhalt und die Bestandteile des Umweltberichts wird jedoch rein vorsorglich auf die Anlage 1 
zum BauGB zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4 c verwiesen. 
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Für das weitere Planverfahren wird um Beachtung nachfolgender Anregungen und Hinweise 
gebeten: 
 
Begründung 
Hinsichtlich der übergeordneten Planungen enthält die Begründung auf den Seiten 15 bis 17 
bereits Aussagen zum kürzlich in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg (LP HR). Die Ausführungen hierzu sollten redaktionell noch durchgehend 
angepasst werden. Zum Hinweis auf die Zielfestlegung Z 2.3 LEP HR (S. 16) wird angemerkt, dass 
es sich bei den durch die Regionalplanung zu bestimmenden großflächigen gewerblich-
industriellen Vorsorgestandorten um solche handelt, die u. a.  eine Fläche von 100 ha 
(Orientierungswert) aufweisen. 
 
Zum Gemeinsamen Strukturkonzept für das Flughafenumfeld (S. 17) ergibt sich ergänzend der 
Hinweis auf den aktuellen Fortschreibungsprozess des Gemeinsamen Strukturkonzeptes, 
basierend auf dem Beschluss der Mitglieder des Dialogforums am 7. Dezember 2016. 
 
Soweit sich die Begründung auf der S. 20 auf das Leitbild zur Kreisentwicklung bezieht, wird 
hinsichtlich des Ansatzes zur Sicherung der ökologischen Ressourcen auf die Beurteilung des SG 
Naturschutz verwiesen. 
 
Textliche Festsetzungen 
Die textliche Festsetzung Nr. 1 ist hinsichtlich der Regelung „… soweit diese Anlagen für die 
Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben können …“ 
unbestimmt und insoweit überarbeitungsbedürftig.  
 
In der textlichen Festsetzung Nr. 6 sollte zur besseren Lesbarkeit im 2. Satz das Wort „sind“ 
gestrichen und das Wort „je“ hinter dem Wort „ist“ eingefügt werden. 
 
Mit den Festsetzungen Nr. 6 bis 9 und Nr. 12 erfolgen hinsichtlich der Pflanzenverwendung 
verbindliche Festsetzungen mit Bezug auf eine Gehölzliste (hier: u. a. Pflanzliste I für die Bäume). 
Die Festsetzungen Nr. 6 bis 8 und Nr. 12 benennen dazu bezogen auf Grundstücks- bzw. 
Stellplatzflächen  jew. einen „hochstämmigen Laubbaum“; die Festsetzung Nr. 8 spricht von 
„standortgerechten, heimischen Laubbäumen“. Da auch in letztgenannter Festsetzung ein Bezug 
auf die gleiche Gehölzliste (Pflanzliste I) erfolgt, empfiehlt sich i. S. eindeutiger Bestimmtheit die 
Verwendung der gleichen Begrifflichkeit.  
 
Im Hinblick auf den bodenrechtlichen Bezug der textlichen Festsetzung Nr. 10 ist zu ergänzen wie 
bzw. wodurch die extensive Dachbegrünung erreicht werden soll. Dies könnte entweder durch 
Benennung von bestimmten, dafür geeigneten, Pflanzen erfolgen, die dafür verwendet werden 
sollen oder durch einen Bezug bzw. eine Empfehlung zur Verwendung von Arten einer 
Pflanzenliste. Der Satz 2 der Festsetzung ist zu streichen. Diesem fehlt der bodenrechtliche 
Bezug. 
 
Planzeichnung 
Nach §§ 17 und 18 BbgNatSchAG2 geschützte Alleen und Biotope können nicht nachrichtlich 
übernommen werden, da sie nicht auf der Grundlage des BbgNatSchAG festgesetzt werden, 
sondern per Gesetz unter Schutz stehen. 3 „Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie im 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Neben der inhaltlichen Berücksichtigung im 
Rahmen der Abwägung sollte auch die Planzeichnung den jeweiligen Schutzstatus verdeutlichen 
(nur eben nicht als nachrichtliche Übernahme, sondern als Hinweis).“4   
 
Im Hinblick auf den bundesgesetzlichen Schutz von Biotopen kann der mit der Festsetzung Nr. 11 
beabsichtigte Regelungsgehalt nicht nachvollzogen werden. Was genau soll damit wie erreicht 

                                                
2
 BbgNatSchAG - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]) 
3
 Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), Stand November 2014 , Pkt. C 1 – 

Nachrichtliche Übernahmen – S. 2/4 
4
 a. a. O. Fußnote 3 
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werden? Zunächst ist anzumerken, dass Festzungen zu Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nach dem Festsetzungskatalog 
des § 9 Abs. 1 BauGB der Katalog-Nr. 20 unterfallen. Der Bezug zu Katalog-Nr. 25 (Festsetzungen 
zu Pflanz- und Erhaltungsbindungen) ist hier nicht einschlägig. Zu den nach Nr. 20  festsetzbaren 
Flächen gehören u. a. zum Beispiel Flächen und Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung 
flächenhafter Biotope als Lebensraum für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (z. B. der Erhalt einer 
vorhandenen Magerwiese als reine  Flächenfestsetzung). Auch Flächen und Maßnahmen zur 
Biotopanreicherung (z. B. die Entwicklung einer Sukzessionsfläche als Pufferzone zwischen einem 
Baugebiet und einem geschützten Biotop) wären nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festsetzbar.5 
Voraussetzung derartiger Festsetzungen ist jedoch immer deren bodenrechtlicher Bezug. Insoweit 
ist der eindeutigen Bestimmtheit halber klarzustellen, was mit der Festsetzung Nr. 11 geregelt 
werden soll. Vertiefend wird hierzu auf die Arbeitshilfe des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung (Pkt. B 20.1) verwiesen. In der vorliegenden Form wäre die Festsetzung zu 
streichen. 
 
Die Planung überlagert im Bereich einer festgesetzten öffentliche Straßenverkehrsfläche, eines 
festgesetzten Gewerbegebietes und einer festgesetzten Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Naturnahe Parkanlage“ das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Notte-Niederung“. Im Hinblick auf die 
spätere Vollziehbarkeit des B-Planes wird bereits jetzt vorsorglich darauf hingewiesen, dass 
Nutzungsbeschränkungen einer übergeordneten fachgesetzlichen Regelung (hier: einer LSG-
Verordnung) nicht im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB überwunden werden 
können. Hierzu wird auf die diesbezüglichen Darlegungen des SG Naturschutz verwiesen. 
 
Momentan erschließt sich die Zweckbestimmung  „Wirtschaftsweg“ bei der festgesetzten 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  nicht. Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung müssen sich in ihrer Zweckbestimmung eindeutig von herkömmlichen 
Straßenverkehrsflächen  unterscheiden.6 Es sollte geprüft werden, ob eine Zweckbestimmung 
„verkehrsberuhigter Bereich“ ggf. geeigneter ist. Hingewiesen wird im Zuge dessen darauf, dass 
eine solche Festsetzung in Einzelfällen auch für private Flächen, z. B. verkehrsberuhigte 
Privatstraßen in Betracht kommen kann.7 
 
Die Zweckbestimmung der öffentlichen Grünfläche ist beispielhaft mit in die Legende 
aufzunehmen. 
 
Das Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 3]) wurde 
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 geändert (GVBl. I/16, [Nr. 5]), 
nicht 15. Januar.  
 
Aus verkehrsplanerischer Sicht wird zum eingereichten o. g. BP-Vorentwurf wie folgt Stellung  
genommen: 
 
Aufgrund des zukünftigen Wachstums des Verkehrsaufkommens am Knotenpunkt B 96/Klein 
Kienitzer Straße/Kienitzer Straße Rangsdorf, welches durch die Bebauungsplanung der Gemeinde 
sowie durch die Zunahme des Wohnungsbaus in Rangsdorf und der  umliegenden Gemeinden 
hervorgerufen wird,  ist eine  Erweiterung des o. g. Knotenpunktes unumgänglich. Dies wurde mit 
den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsuntersuchung des Knotenpunktes B 96/Klein Kienitzer 
Straße/Kienitzer Straße Rangsdorf vom 15.08.2019 nachgewiesen. Daher sind die gegebenen 
Empfehlungen bei der Erarbeitung der  Ausbauplanung des Knotens unbedingt zu berücksichtigen.  
 
Hingewiesen wird ferner darauf, dass die Ausbauplanung des Knotenpunktes in Abstimmung mit 
dem Straßenbaulastträger der B 96, dem Landesbetrieb Straßenwesen, Region Süd, Dienststätte 
Wünsdorf, Am Baruther Tor 12 / Haus 134-1, 15806 Zossen erarbeitet werden muss.  

                                                
5
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Der textlichen Festsetzung Nr. 14 zufolge ist die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen sowie der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung nicht Gegenstand der 
Festsetzung. Eine diesbezüglich detaillierte fachliche Beurteilung kann aus diesem Grund derzeit 
nicht erfolgen. Im Hinblick auf die innerhalb der Verkehrsfläche auch vorgesehenen 
Baumpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass alle geplanten Bestandteile der Straße i. S. d. § 2 
BbgStrG in den festgesetzten Verkehrsflächen untergebracht werden können.  
 
Die zeichnerischen Planungsüberlegungen zum Knotenpunktausbau der B 96 (Erweiterungen der 
Fahrspuren, Erweiterung der Aufstelllängen, Fußgängerüberquerungen und Fußgängerbrücke 
sowie die Darstellung eines Kreisverkehres in der Straße nach Klein Kienitz) sind in dieser Form 
nicht beurteilungsfähig und werden insoweit vorerst als planerische Möglichkeiten der Erweiterung 
des Knotenpunktes betrachtet. Zur detaillierten Beurteilung dieser Verkehrsflächen und -anlagen 
ist dem Landkreis Teltow-Fläming die komplette Entwurfs- und Genehmigungsplanung zum 
Ausbau des Knotenpunktes B 96/Klein Kienitzer Straße/Kienitzer Straße Rangsdorf vorzulegen. 
 
Bei der Erarbeitung der Ausbauplanung für die Verkehrsflächen wird auf die Anwendung der 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) hingewiesen. 
 
Der Kenntnis halber wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Straße nach Klein Kienitz (K 
7237) umgestuft wurde und seit dem 01.01.2019 eine Gemeindestraße ist. Das Eigentum sowie 
die Baulast obliegen der Gemeinde Rangsdorf.  Die Unterlagen sind hinsichtlich der 
Straßenbezeichnung und der Eigentumsverhältnisse zu korrigieren.  
 
Sonstiges 
Die im Ergebnis der Prüfung erfolgten Darlegungen sind beispielhaft und erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.  
 
Vorsorglich werden Abstimmungen mit dem Zentraldienst der Polizei Land Brandenburg, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Am Baruther Tor 20, 15806 Zossen OT Wünsdorf empfohlen, um 
Beeinträchtigungen aus einer etwaigen Lage innerhalb einer Kampfmittelverdachtsfläche 
auszuschließen. 
 
Seitens des Landkreises ergehen nachfolgende weitere Hinweise: 
 
Die von den beteiligten Fachämtern des Landkreises übermittelten Stellungnahmen sind dieser 
Stellungnahme als Anlagen beigefügt. Alle digital vorliegenden Fachstellungnahmen einschließlich 
dieser Stellungnahme werden als pdf-Dokumente vorab per E-Mail übermittelt. 
 
Vom Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz (hier: SG Untere 
Denkmalschutzbehörde) dem Jugendamt (hier: SG Planung, Controlling, 
Finanzen/Jugendhilfeplanung), dem Gesundheitsamt (hier: SG Hygiene und Umweltmedizin) 
und der Unteren Bauaufsichtsbehörde (hier: SG Technische Bauaufsicht) lagen bei Erstellung 
dieser Stellungnahme noch keine Beurteilungen vor. Sollten sich im Nachgang noch 
entsprechende Anregungen und Bedenken ergeben, werden diese umgehend nachgereicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 
 

 
Anlagen  
Stellungnahmen der Fachämter 





 

    

            
         

          
   

        
            

           
        

            
          

          
          

        
          

            
        
    

             
         

           
 

        
          

            
             

         
           

   
          

       

       
           

           
   

             
    

            
      

             
         

          
            



           
    

        
            

         
       

         
 

          

          
         
         

 

               

           
         

        
          

 

           
            

           
            

         
            

             
            

          
          

               
        

                
            

          
    

             
           

         
           

             
      



         
          

           
             

          

             
  
          

                 
          

         
     

            
              

         
  

  

 
                    

                
         

 
         
       

          
    

 

          
        

              
          

          
            

  
              

      

    

         



        
          

       
 

            
         

             
       

        
       

      
         

           

        

            
            
           

           

             
            

     
          

              
            
   

     

        

           
            

       
     

            
             

    

 

              
          

           
            

          



          
             

            
        

              
          

          
                  

        
    

           
                 

          

         
          

           

              
 

          
     

             
 

            
   

            
          
 

            
            

             
         
 

          
           

          
              
           

     
              

            
             

        

              
         



            

          
          
           

          

      

              
              

          
          

   

         
       

           
         

              
     

          
            
         

           
             

           
            

            
            
        

            
           
     

               
           

             
             

            
  

        

   

                   
         



           
     

        
         
         

          
  

      

            
        

          
       

             
         

           
             

      

               
        

             
          

          
            

          
        

        
           

           

            
           

           
               

          
                  

          
            

   
              

          
          

               
           

           
            



   

       

            
            

            
             

          
    

 

      

 

   

         
          

             
      

          
           

   

 

            
           
             

             
          

          
           

         
         
              

         
           

     





         

             
        

     
             

                

     
          

           
 

  
          

            
              

  
                   

       

         
           

   

           
                  

 



   

     

       
      

   

   

      





Landkreis Teltow-Fläming   

    

Dezernat III  Datum: 9. Oktober 2019 

Umweltamt / Wasser, Boden, Abfall    
 

Dienstgebäude: Am Nuthefließ 2    

    

  Aktenz.: 1657/19/673/8-01 
    

 
 
 
Kreisverwaltung Teltow-Fläming 
D VI/Amt für Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung 
SG Kreisentwicklung 

 
Dienstgebäude: Zinnaer Str. 34 
 
 
 
Stellungnahme 
 
Betr.: Vorentwurf BP "GM20-2 Gewerbegebiet Klein Kienitzer Str. Knoten B96" der 

Gemeinde Rangsdorf 
 
hier: frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 

Aufforderung zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

 
Antragsteller: CESA INVESTMENT 

Sophie-Charlotte-Str. 33, 1405 Berlin 
 
Es liegen folgende am 25. September 2019 im SG Wasser, Boden, Abfall digital eingegangene 
Unterlagen zugrunde: 
- Anschreiben 
- Begründung mit Umweltbericht, Stand: 31.08.19 
- Machbarkeitsstudie Fußgängerbrücke 
- Varianten Straßenplanungen usw. (siehe auch Anschreiben) 
 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können: 
 
keine 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens: 
 
keine 
 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zu-
ständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage: 
 
Seitens des SG Wasser, Boden, Abfall bestehen zum o. g. B-Plan-Vorentwurf keine Bedenken. 
Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen:  
 
Hinweise 
Aus Sicht der Betroffenheit oberirdischer Gewässer gibt es noch keinen Äußerungsbedarf. Der 
Zülowgraben begrenzt nördlich das B-Plangebiet, liegt jedoch außerhalb des Geltungsbereiches. 
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Die Begründung ist in Hinblick auf externe Kompensationsmaßnahmen noch unvollständig. 
Externe Ausgleichsmaßnahmen wurden bisher nicht benannt. Werden Maßnahmen der BADC 
genutzt, ist dieses unkritisch, da diese im Regelfall mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt 
sind. 
 
Unter Punkt 2.3.1.5 „Schutzgut Wasser“ wurde richtig benannt, dass sich der Geltungsbereich 
außerhalb eines Wasserschutzgebietes befindet. Vollständigkeitshalber wurde beschrieben, wo 
sich das nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet. Richtig ist, dass es sich um das 
Wasserwerk Rangsdorf am sogenannten Langen Berg handelt. Die ausgewiesene Schutzzone 
ergibt sich nicht durch das Wasserwerk, sondern durch die vorhandenen Brunnen. Das waren zum 
Zeitpunkt der Festlegung des Wasserschutzgebietes im Jahr 1976 die Brunnen 1 – 3. 
Ausgewiesen wurde die Trinkwasserschutzzone I von 5 m und eine gemeinsame Schutzzone II 
jeweils allseitig der Brunnen von 50 m. Innerhalb dieser Schutzzone II befinden sich noch weitere 
Brunnen und auch das Wasserwerksgebäude. Insofern sollte der Satz dahingehend geändert 
werden: „Am sogenannten Langen Berg liegt das Wasserwerk Rangsdorf zur 
Trinkwassergewinnung inklusive der Schutzzonen I und II mit einem Radius von 50 m allseitig der 
Brunnen 1 - 3 im Bereich des Wasserwerkes.“ Oder man benennt einfach nur, dass sich das 
nächste Wasserschutzgebiet südwestlich in einer Entfernung von 1,5 km zum Geltungsbereich 
befindet. 
 
Die Wasserschutzgebiete des Landkreises Teltow-Fläming können mit den Beschlüssen digital auf 
der Internetseite des Landkreises Teltow-Fläming (Was erledige ich wo – Online Services – 
Geoportal Teltow-Fläming – Wasser (Bild anklicken, nicht Karte öffnen) – Umwelt, alle Themen – 
Karte öffnen) eingesehen werden. 
 
Seitens der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (UABB) gibt es keine zusätzlichen 
Forderungen oder Hinweise.  
 
 
 
 
 

 

























                                                            

       
     

  
          

Besuch der Einwohnerversammlung am 19.09.2019, möchte ich zum o.g.
Vorentwurf des Bebauungsplanes wie folgt Stellung nehmen:

       
Umwelt Wasserknappheit    ionen und

        
      

Reichen die Lärm- und Umweltbelastungen der Autobahn, der B 96 und des
           

        
wie Wasser, Boden, Luft, Klima, Tiere, Pflanzen und Biotope zu schädigen und

 
         

         
Außenbereich? Es scheint keinerlei Bedenken zu geben. Ist die 
Wirtschaftlichkeit um jeden Preis wirklich ein lohnenswertes Ziel    

         
          

         
      

Wenn Berufspendler morgens höchstens 10 Minuten an der Kreuzung warten
           

bar.
Bis jetzt ist völlig unklar wohin das Niederschlagswasser des Gewerbegebietes

           
 

Als Einwohner von Rangsdorf bin ich, mehr als ausreichend, Lärm und anderen
Umweltbelastungen ausgesetzt und lehne daher die Pläne für das neue Gewerbe-

       

Mit freundlichen Grüßen



1

Von:

Gesendet: Dienstag, 15. Oktober 2019 16:11

An: Gemeinde Rangsdorf

Betreff: Beteiligung B-Plan Klein Kienitzer Straße/Knoten B96

 

  

  

  

 

 

 

Frühzeitige Beteiligung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes GM20-2 „Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße / 

Knoten B96“ gem. §3 Abs.1 BauGB 

 

Stellungnahme der Agrargenossenschaft Groß Machnow eG 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zuge der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes GM20-2 „Gewerbegebiet Klein Kienitzer 

Straße / Knoten B96“ gem. §3 Abs.1 BauGB bittet die Agrargenossenschaft Groß Machnow eG um dringende 

Berücksichtigung der Nichtbeanspruchung von wertvollen Acker- und Grünlandflächen für die Ausweisung von noch 

offenen Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen für das Gewerbegebiet. 

In den vergangenen Jahren sind unserem Betrieb durch den Ausbau von Gewerbeflächen in der Gemeinde stetig 

ertragreiche Landwirtschaftsflächen verloren gegangen. Nicht nur durch den Flächenverlust durch Bebauungen, 

sondern letztlich auch durch Flächenentzug für A&E-Maßnahmen. Acker- und Grünlandflächen stellen jedoch die 

Existenzgrundlage für unseren Agrarbetrieb und letztendlich die Beschäftigungsgrundlage für unsere Mitarbeiter 

dar.  

 

Im Zuge der Wertschätzung und Förderung lokaler Arbeitgeber sowie regionaler Produzenten bitten wir die Belange 

der Agrargenossenschaft Groß Machnow entsprechend in die Planungen einfließen zu lassen. Der Entzug von 

Landwirtschaftsflächen ist zu vermeiden, z.B. durch alternative Maßnahmen wie z.B. 

Waldumwandlungsmaßnahmen oder produktionsintegrierte Kompensationen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Agrargenossenschaft Groß Machnow eG 

Mittenwalder Str. 6 

15834 Rangsdorf OT Groß Machnow 

Tel.: 033708 – 74 00 70 

Fax: 033708 – 74 00 79 

http://www.ag-gm.de 

 


